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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage 

 

-     des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) sowie 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 

 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TÖB) während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Nr. 46 „Fachmarkt/Friedrich-Schott-Straße“ und seiner Begründung in der Zeit vom 04.08. bis zum 03.09.15 

werden gemäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) abgewogen. 

 

Inhaltsverzeichnis: 

 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 

 

1.  Berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 

1.1 Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte   1.1 

1.2 Neubrandenburger Stadtwerke   4.5 

1.3 Stadtwirtschaft Neubrandenburg    6.1 

1.4   Landesamt für innere Verwaltung 11.2 

1.5   IHK Neubrandenburg 13.2 

1.6   Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Mecklenburg-Vorpommern 15.2 

 

2. Teilweise berücksichtigt werden Stellungnahmen von 

2.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte         1.2 

 

3.   Nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen  

3.1 e.dis AG    4.2 

3.2 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte    5.4 

  

4.   Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren  

4.1 Stadtverwaltung Neubrandenburg, untere Verkehrsbehörde        2.5  

4.2   Neubrandenburger Verkehrsbetriebe       2.10 

4.3   Stadtverwaltung Neubrandenburg, Straßenbaulastträger 2.11 

4.4   Einzelhandelsverband Nord e. V.                  18.4 

4.5   Stadtverwaltung Neubrandenburg, untere Denkmalschutzbehörde                                       15.3 

4.6   Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V               10.2 

 

5.   Stellungnahmen ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren 

        keine 

 

6.   Keine Antwort gaben 

6.1   GDM com mbH 

6.2   Stadt Neubrandenburg, Untere Immissionsschutzbehörde 

6.3   Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

6.4   NABU Landesverband M-V e. V. Schwerin 

 

II.    Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der 1. öffentlichen Auslegung 

        keine 



 

III.   Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

 

1.  Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 

 

1.1 Gemeinde Zirzow           2.9 

 

 

Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 

 

- in der Planzeichnung - Teil A:  

1. Der Schutzbereich der 110-KV-Freileitung wurde gemäß Stellungnahme der E.DIS AG von 23 m 

auf 30 m beidseitig der Leitung verändert.  

2. Zur Kompensation der 4 zu fällenden Kugelahornbäume der geschützten Baumreihe wurde eine 

neue Baumreihe mit 4 Feldahornen festgesetzt. 

3. Die Dachform Satteldach wurde gestrichen und aus der Präambel wurde § 86 der LBauO M-V 

gestrichen, da keine gestalterischen Festsetzungen getroffen worden sind.  

4. Das Erhaltungsgebot der Pappeln an der Nordostseite wurde gestrichen. 

 

- im Text – Teil B: 

1. Zur Kompensation der geschützten Baumreihe mit 4 zu fällenden Kugelahornbäumen wurde ei-

ne Festsetzung zur Bepflanzung mit einer neuen Baumreihe als Festsetzung 3.4. aufgenommen 

Die ehemalige Festsetzung 3.4 wurde zu 3.5. 

2. Ergänzung Festsetzung 3.1: Mindestens 10 % sind mit standortgerechten Laubgehölzen/Sträuchern 

zu bepflanzen. 

3. Aus Festsetzung 3.2 wurde die Baumart „Pyramideneiche“ gestrichen, ergänzt wurde: Die gemäß  

Regelwerk GW 125 geforderten Mindestabstände zu den geplanten Baumstandorten sind einzuhalten. 

4. Aus Festsetzung 3.3 wurde „einheimische“ gestrichen. 

5. Neuaufnahme der Festsetzung 1.1.4 zur Bezugshöhe der baulichen Anlagen. 

6. Die Festsetzung 1.1.1 wurde hinsichtlich der Flächengrößen der zentrenrelevanten Randsorti- 

mente konkretisiert. 

 

- in der Begründung: Die geänderten Textpassagen wurden fett/kursiv gekennzeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis zur Verteilung: 

 

Da der Satzungsbeschluss nicht in der gleichen Stadtvertretersitzung gefasst werden kann wie der Abwä-

gungsbeschluss, wird der Entwurf des Bebauungsplanes zum Satzungsbeschluss und die überarbeitete Be-

gründung je 1-x den Fraktionen und 2-x dem Büro der Stadtvertretung zur Einsichtnahme gegeben, um die 

sich aus der Abwägung ergebenen Änderungen und Ergänzungen nachvollziehen zu können.  

 



Anlage 1 zur Drucksachen-Nr. VI/339 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 46  
„Fachmarkt/Friedrich-Schott-Straße“ 

 
 

 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB)  
II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit  
III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT  NEUBRANDENBURG  
 

 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 46  
„Fachmarkt/Friedrich-Schott-Straße“ 

 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  

I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB)  
 
 



 

1.1  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte   03.08.15 (1.1) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. und 2.) keine Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 



 

zu 1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 



 

zu 1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 
zu Hinweise:  
Der Hinweis 1 wird beachtet. 
Die zentrenrelevanten Randsortimente (Begriffe) wurden nochmals mit der Neubran-
denburger Liste abgeglichen und in die Festsetzung 1.1.1 übernommen. 
 
Der Hinweis 2 wird beachtet. 
Die Festsetzung 1.1.1 wird durch Flächenangaben wie folgt ergänzt: 
Im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe) nach § 8 BauNVO sind zulässig: 
- nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, die die Immissionsrichtwerte eines 

Mischgebietes nicht überschreiten, darunter Einzelhandelsbetriebe mit einer Gesamt-
verkaufsfläche von 10.200 m² mit dem Kernsortiment Möbel und Einrichtungsgegen-
stände (9.180 m²) sowie folgenden zentrenrelevanten Randsortimenten (max. 10 % 
der Gesamtverkaufsfläche = 1.020 m²), davon: 
Haushaltsgegenstände, keramische Erzeugnisse, Glaswaren max. 650 m² 
Wäsche (Heimtextilien) max. 250 m² 
Korb- und Flechtwaren max. 50 m²,  
kunstgewerbliche Erzeugnisse und Geschenkartikel max. 70 m².  

 
Die Begründung Pkt. 6.2.1 wird ebenfalls durch die detaillierten Flächenangaben der 
Randsortimente ergänzt. 
 

 

2 
 
 

1 



 
 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Neubrandenburger Stadtwerke                 19.08.15 (4.5) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Nr. 1: Die Hinweise werden beachtet. 
In der Begründung werden unter Punkt 6.4 Ver- und Entsorgung in allen genannten Ver- 
und Entsorgungssparten Ergänzungen mit Hinweisen dieser Stellungnahme vorgenom-
men.  
 
 
Zu Stromversorgung/ Straßenbeleuchtung 
Für die geplante Erweiterung des Standortes ist zu prüfen, inwieweit die vorhandenen 
Anschlussleitungen ausreichend sind. Ggf. sind zusätzliche Maßnahmen notwendig, die 
bei der neu.sw zu beantragen sind. 
 
Zu Gasversorgung 
Die beabsichtigte Versorgung über das bestehende Gasleitungssystem zum Heizhaus 
erfordert eine technische Überprüfung unter Berücksichtigung des zusätzlichen Wärme-
bedarfes. Die Kapazität der Gaskesselanlage ist ebenfalls zu überprüfen. 
 

1 
 



 
 

zu 1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Trinkwasserversorgung Nr. 2 
Bei der Überstellung der Stellplätze mit Bäumen ist nach den vorhandenen Leitungsbe-
ständen kein Konflikt mit den einzuhaltenden Mindestabständen zu erwarten. Die Fest-
setzung 3.2 und die neue Festsetzung 3.4 werden wie folgt ergänzt:  
Die gemäß Regelwerk GW 125 geforderten Mindestabstände zu den geplanten Baum-
standorten sind einzuhalten.  
In der Begründung Pkt. 6.4 (Trinkwasser) wird dies ebenfalls ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Zu Abwasserentsorgung 
Zu Nr. 3 
Durch die neu.sw ist das öffentliche Regenwassernetz im GWP Weitin mit Ableitung in 
das RRB und der festgesetzten Einleitmenge in den Vorfluter Malliner Wasser hydrau-
lisch zu überrechnen. Aus der hydraulischen Nachrechnung kann sich die Notwendigkeit 
einer teilweisen Rückhaltung auf dem Grundstück ergeben.  
 
Zu Nr. 4 
Für zusätzliche Einleitmengen zur Schmutzwasserableitung ist ein Entwässerungsantrag 
zu stellen. 
 

2 

3 
 
4 
 



 

zu 1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
Zu Fernwärmeverteilung 
Die beabsichtigte Versorgung über das bestehende Gasleitungssystem zum Heizhaus er-
fordert eine technische Überprüfung unter Berücksichtigung des zusätzlichen Wärmebe-
darfes. Die Kapazität der Gaskesselanlage ist ebenfalls zu überprüfen. 
 
Zu Multimedia und Telekommunikation 
Entlang der Friedrich-Schott-Straße, angrenzend an den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes verlaufen Leerrohr und Kabel der neu-medianet GmbH. Sie dienen der Versorgung 
der Kunden in Weitin und weiteren umliegenden Gemeinden mit Multi-Media- und Tele-
kommunikationsdiensten. Diese Medien sind unbedingt zu schützen und dürfen nicht 
überbaut werden. 
 
Zu allgemeine Hinweise: Die Hinweise werden beachtet. 
Die allgemeinen Hinweise werden komplett in den Punkt 6.5 der Begründung übernom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

zu 1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Neubrandenburger Stadtwerke                 19.10.15 (4.5) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Stadtwirtschaft Neubrandenburg        14.07.15 (6.1) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
In der Begründung erfolgt unter Punkt 6.4 „Abfallentsorgung“ eine Ergänzung der auf-
geführten Hinweise. 

 



 

1.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Landesamt für innere Verwaltung M-V        07.07.15 (11.2) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis 1: 
In der Begründung Pkt. 6.5 wird der Hinweis, dass sich keine Festpunkte im Plangebiet 
befinden, aufgenommen. 
Hinweis 2: Der Hinweis wurde bereits bei der Planaufstellung berücksichtigt.  

 

1 
 

2 
 



 

1.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
IHK Neubrandenburg                    05.08.15 (13.2) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise werden beachtet. 
Der letzte Satz der Festsetzung 1.1.1 wird gestrichen, um Irritationen zu vermeiden. Die 
Angabe 10 % zentrenrelevante Randsortimente wird neu formuliert. Danach lautet die 
Festsetzung 1.1.1: 
Im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe) sind nur zulässig: 
Nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe darunter Einzelhandelsbetriebe mit einer 
Gesamtverkaufsfläche im Planbereich von maximal 10.200 m² mit einem Kernsortiment 
Möbel- und Einrichtungsgegenstände (9.180 m²) sowie folgenden zentrenrelevanten 
Randsortimenten (max. 10 % der Gesamtverkaufsraumfläche = 1.020 m²): 

Haushaltsgegenstände, keramische Erzeugnisse, Glaswaren max. 650 m² 
Wäsche (Heimtextilien)      max. 250 m² 
Korb-und Flechtwaren      max.  50 m²,  
kunstgewerbliche Erzeugnisse und Geschenkartikel               max.  70 m².  

Die Begriffe wurden nochmals mit der Neubrandenburger Liste abgeglichen und über-
nommen. 



 
1.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege M-V      05.08.15 (15.2) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
In Pkt. 6.5 der Begründung wird der Hinweis aufgenommen. 
 



 
 

2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte     06.08.15 (1.2) 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu I. Allgemeines/Grundsätzliches 
 
zu 1. bis 3.) keine Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 



 
 

zu 2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4.: Der Hinweis wird nicht beachtet, weil er bei der Planaufstellung bereits Be-
rücksichtigung gefunden hat. 
 
Die Stadt Neubrandenburg schließt mit dem Vorhabenträger einen Durchführungsver-
trag, in dem sich der Vorhabenträger zur Durchführung des Vorhabens sowie zum Tragen 
der Planungskosten verpflichtet. Gemäß ergänzender Stellungnahme der neu.sw vom 
19.10.2015 ist die Erschließung gesichert. Somit fallen keine Erschließungskosten für 
öffentliche Erschließungssysteme an.  
 
 
Mit dem Durchführungsvertrag erfolgt auch ein geeigneter Nachweis der finanziellen 
Bonität des Vorhabenträgers für ggf. notwendige öffentliche Erschließungsmaßnahmen. 
 
 
 
Der Vorhabenträger ist Eigentümer folgender Flurstücke des Geltungsbereichs: 6/14, 
11/14 und 11/35 der Flur 3 Gemarkung Weitin. Für das Flurstück 11/36, das der Vorha-
benträger erworben hat, UR 968/15 vom 28.05.2015 fehlt noch der Nachweis über die 
Eigentumsumschreibung. Der Nachweis erfolgt mit dem Durchführungsvertrag. 
 
Der Durchführungsvertrag wird vor dem Satzungsbeschluss beschlossen. 
 
 



 
 

 

zu 2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
zu 5.: Der Hinweis wird nicht beachtet, weil er bei der Planaufstellung bereits Be-
rücksichtigung gefunden hat. 
 
Im Rahmen der Ausarbeitung des Durchführungsvertrages wird der Hinweis beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu II. Anregungen und Hinweise 
 
zu 1.: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Aussagen zum Baumschutz nach § 19 NatSchAG M-V werden in der Begründung 
Pkt. 6.2.5 unter „Pflanzbindungen“ korrigiert.  
Zur Kompensation der 4 zu fällenden Kugelahorne (geschützte Baumreihe) wird im 
Plangebiet ein Pflanzgebot für eine Baumreihe mit 4 Feldahornen festgesetzt (Festset-
zung 3.4). 
Der Fällantrag wurde mit Datum vom 25.08.15 vom Vorhabenträger gestellt. 
 
zu 2.: Der Hinweis wird nicht beachtet, weil er bei der Planaufstellung bereits Be-
rücksichtigung gefunden hat. 
 
zu 3.: Der Hinweis wird beachtet. 
In der Begründung Pkt. 6.4 unter „Abfallentsorgung“ werden die aus abfallrechtlicher 
Sicht gegebenen Hinweise ergänzt. 



 
 

zu 2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4.: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Aussagen zum Trinkwasser werden um Hinweis 2 in der Begründung Pkt. 6.4 unter 
„Trinkwasser“ ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird nicht beachtet, weil er bei der Planaufstellung bereits Be-
rücksichtigung gefunden hat. 
 
 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Aussagen werden unter der Überschrift Pkt. 6.5 „Hinweise“ in der Begründung  
ergänzt. 
 
 
 



 
 

zu 2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
Zu III. Sonstiges 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
Der Planbereich weist eine Größe von 3,06 ha auf. Die Angaben in der Begründung 
Punkt 7 werden auf 3,06 ha abgeglichen. 
 
Aus der Präambel wird § 86 LBauO als Rechtsgrundlage gestrichen. 



 
 

3.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
e.dis AG                       16.07.15 (4.2) 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird nicht beachtet, weil er bei der Planaufstellung bereits Berück-
sichtigung gefunden hat. 
Bei der Bestandsauskunft per E-Mail der e.dis AG NR-M-H – Betrieb 110 kV Nord - vom 
21.05.15 (Herr Leske) wurde der Schutzbereich für die im B-Plangebiet vorhandene 110-
kV-Leitung mit 30 m beidseitig der Trassenachse dargestellt.  
Die in den Hinweisen zur Bebauung und Begrünung in der Nähe vorhandener/geplanter 
110-kV-Freileitungen und 110-kV-Kabelanlagen der e.dis AG genannten Abstandsflä-
chen sind ein Standardmaß.  
In die Planzeichnung wurde der Schutzabstand mit 30 m übernommen.  
In der Begründung erfolgt unter Punkt 6.5 „Hinweise“ eine Aussage zur vorhandenen 
110-kV-Freileitung. 



 

zu 3.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
  



 
 

zu 3.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
16.07.15 (4.2) 

 

 



 

3.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte    
                                                                                                                     30.07.15 (5.4) 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Nr. 1: Dieser Hinweis wurde bereits bei der Planaufstellung beachtet. 
Der Landkreis weist darauf hin, dass die Verwertung bzw. die Beseitigung von Abfällen 
entsprechend den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Abfall-
wirtschaftsgesetzes für Mecklenburg-Vorpommern (AbfWG M-V) und der auf Grund dieser 
Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften zu erfolgen hat.  
 
 
Zu Nr. 2: Der Hinweis wurde bereits bei der Planaufstellung beachtet. 
 

 

2 
 

1 
 



 

4.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Stadtverwaltung Neubrandenburg, Untere Verkehrsbehörde   17.07.15 (2.5) 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 



 
 

4.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Neubrandenburger Verkehrsbetriebe                   09.07.15 (2.10) 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 



 
 

 

4.3 Hinweise und Stellungnahmen 
 

Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stadtverwaltung Neubrandenburg, Straßenbaulastträger                12.08.15 (2.11) 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 



 
 

4.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Einzelhandelsverband Nord e. V.      03.08.15 (18.4) 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 



 
 

4.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Stadtverwaltung Neubrandenburg, Untere Denkmalschutzbehörde 03.08.15 (15.3) 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V       23.07.15 (10.2) 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT  NEUBRANDENBURG 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 46  
„Fachmarkt/Friedrich-Schott-Straße“ 

 
 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit: keine 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT  NEUBRANDENBURG 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 46  
„Fachmarkt/Friedrich-Schott-Straße“ 

 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

 
III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

 



 
 

1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Gemeinde Zirzow                                                                                         14.07.15 (2.9) 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für das Bebauungsplanverfahren 
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